
 

 
 
 
         23. November 2009 
 
 

Jahressonderzahlung 
 
Beschäftigte, die am 01. Dezember in einem Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf 
eine Jahressonderzahlung. Sie beträgt in den Entgeltgruppen 

 

EG 1 bis EG 8 95 v.H. 
EG 9 bis EG 11 80 v.H. 

EG 12 bis EG 13 50 v.H. 

EG 14 bis EG 15 35 v.H. 
 
Bemessungsgrundlage ist das monatliche Entgelt, das den Beschäftigten in den 
Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlt wird. Auszubildende 
erhalten eine Jahressonderzahlung von 95 v.H des Ausbildungsentgelts, das ihnen für 
November zusteht. Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in 
dem kein Entgelt gezahlt wurde (Ausnahme Urlaub, Krankheit). Die Jahressonderzahlung 
wird mit dem Tabellenentgelt im November ausgezahlt.  

 

Leistungsentgelt  
 
Im Rahmen der Tarifverhandlung  2009 wurde § 18 TV-L (Leistungsentgelt) ersatzlos 
gestrichen. Aus diesem Grunde wird ab diesem Jahr kein Leistungsentgelt mehr gezahlt.  

 

Sachstand zur Entgeltordnung der Länder 
 
Zu Beginn der Verhandlungen zur Entgeltordnung der Länder nach der Sommerpause 
beschlossen die Verhandlungspartner, Arbeitsgruppen für die verschiedenen Bereiche 
einzurichten. Daher wurde für die Merkmale des Polizeibereichs eine Arbeitsgruppe mit 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern von ver.di, dbb tarifunion und der GdP eingerichtet. 
Am 19. November 2009 fand das erste Arbeitsgespräch für den Polizeibereich zwischen der 
Arbeitsgruppe und den Vertreterinnen und Vertretern der TdL (Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder) statt. Schwerpunkt dieses Gesprächs war der Arbeiterbereich. Aufgrund der 
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Tarifeinigung von März 2009 zur Fortsetzung der Verhandlungen der Entgeltordnung 
beschränkte sich das Gespräch auf die Bereinigung, Modernisierung (Aufnahme neuer 
Berufsbilder) und Entschlackung des alten Lohngruppenverzeichnisses. Erst in einem 
weiteren Schritt – voraussichtlich nach der Einkommensrunde 2010 – wird es um die 
nächsten Schritte zur Tarifierung einer neuen Entgeltordnung gehen. 
Die Arbeitsgruppe hat den Vertreterinnen und Vertretern der TdL die Vorstellungen der 
Gewerkschaftsseite in der Form unterbreitet, dass die Lohngruppen den Entgeltordnungen 
entsprechend zugeordnet werden. Die Lohngruppen 2 und 2a sollen der Entgeltgruppe 3 
zugeordnet werden. Als Tätigkeitsmerkmal soll die eingehende Einarbeitung 
herausgearbeitet werden. Die Zuordnung in die Entgeltgruppe 4 sollen Beschäftigte mit einer 
Ausbildung von zweieinhalb Jahren mit besonderen Funktionsmerkmalen für die 
Polizeiverwaltung (Lohngruppen 3 – 4a) erfahren. In der Entgeltgruppe 5 fordert die 
Gewerkschaftsseite eine Einreihung/Eingruppierung der Beschäftigten der Lohngruppen 4 – 
5a. Die Lohngruppen 5 – 6a sollen in der Entgeltgruppe 6 die hochwertigen Arbeiten 
verrichten. Weiterhin sollen die Funktionsmerkmale aus dem Kfz-Bereich zusammengefasst 
werden. In der EG 7 (Einreihung/Eingruppierung EG 6 – 7a) sollen sich hochwertige 
Tätigkeiten mit Qualifizierungsmerkmalen wiederfinden. Zudem soll in der EG 7 das 
Berufsbild des Mechatronikers ergänzt werden. Dieses Berufsbild hat die Gewerkschaftsseite 
ebenfalls als Beispiel in der Aufzählung für die EG 8 gefordert. In der EG 8 sollen sich die 
Beschäftigten aus den Lohngruppen 7 – 8a wiederfinden. Als Funktionsmerkmale sind neben 
dem Kfz-Bereich die Hubschrauberwarte und die Metall- und Waffenmechaniker eingereiht. 
Besonders hat die Gewerkschaftsseite darauf hingewiesen, dass die Hubschrauberwarte mit 
Prüftätigkeiten eine besondere Verantwortung tragen und somit eine Eingruppierung in die 
EG 9 gerechtfertigt ist. Die Vertreterinnen und Vertreter der TdL behalten sich vor, die 
Forderungen der Gewerkschaftsseite bis zum nächsten Termin der Verhandlungskommission 
am 9./10. Dezember zu überdenken. Eine Entscheidung wird daher erst in dieser Sitzung zu 
erwarten sein. Weitere Bereiche werden in den kommenden Sitzungen besprochen. 

                

 
 

Die GdP lässt dich nicht im Regen stehen 
 
 

V.i.S.P.: Margarethe Relet, GdP RP, Nikolaus-Kopernikus-Straße 15, 55129 Mainz 
Tel.: 06131 – 960090 +++ www.gdp-rp.de 

 


